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Amtliche Bekanntmachungen

Ihr Amtsblatt ist jetzt online!
Ab sofort gibt‘s alle Inhalte aus Ihrem Amtsblatt auch online:
Bekanntmachungen, Events und lokale Storys – alles unter 
www.nussbaum.de.

Individuell anpassbar: So bekommen Sie nur Nachrichten 
aus den Regionen, die Sie wirklich interessieren. Jetzt rein-
schauen und immer auf dem Laufenden bleiben!

NUSSBAUM.de ist für Sie als Abonnent völlig kostenlos. Ge-
nießen Sie diesen zusätzlichen Service ohne Mehrkosten.
#lokal #regional #amtsblatt #newsonline #immerInformiert #nussbaummedien #nachrichten
Ihre Gemeindeverwaltung

 
 
 
 

                    Freiwillige Feuerwehr  
Gutach im Breisgau 

 

Freiwillige Feuerwehr 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Gutach im Breisgau sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

Anwärter (m/w/d) für den 
freiwilligen feuerwehrtechnischen Dienst

Ihr Profil:
-  Mindestalter 17 Jahre
-  Sie wohnen oder arbeiten in Gutach im Breisgau.
-  Sie haben Interesse an der Arbeit der Feuerwehr.
-   Sie wollen Teil unseres Teams werden und haben Interesse, 

das Dorfleben und die Dorfgemeinschaft zu unterstützen.

Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse!

Wir bieten:
-  Eine tolle Gemeinschaft
-  Spannende Technik
-  Hochwertige Aus- und Weiterbildung

Komm in unser Team!
Kontaktiere uns über Facebook, per Instagram (feuerwehr-
gutach), per E-Mail (Kdt@kfvemmendingen.de) oder besuche 
uns in einer unserer Übungen, immer in der geraden Kalen-
derwoche montags um 19:45 Uhr bei den Gerätehäusern Hin-
termatte 1/1, oder Talstraße 38.

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten der Aufhebung des Bebauungsplans 
und der örtlichen Bauvorschriften „Löwenacker“ im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach i. Br. hat am 23.07.2024 
in öffentlicher Sitzung die im beschleunigten Verfahren gem. § 
13a BauGB aufgestellte Aufhebung des Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschriften „Löwenacker“ nach § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich der Auf-
hebung ergibt sich aus dem folgenden Kartenausschnitt (ohne 
Maßstab):

Die Aufhebung des Bebauungsplans und der örtlichen Bau-
vorschriften „Löwenacker“ treten mit dieser Bekanntma-
chung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärzt-
liche und augenärztliche Bereitschafts-
dienst unter Tel. 116 117 zu erreichen.
docdirekt: Online-Sprechstunde Tel. 116 117

An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 
0761/120 120 00 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst: 112
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Rufnummer Krankentransport: 19222
Gift-Notrufzentrale: 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do  20 - 23 Uhr
Mi und Fr  16 - 23 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen  08 - 23 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstraße 1, 
79104 Freiburg
Mo - Do  19 - 22.30 Uhr
Fr  16 - 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen  08 - 22.30 Uhr

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Sa, So und Feiertage       8 – 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Emmendingen
Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Mo, Di, Do 19 – 22 Uhr
Mi und Fr 16 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 10 – 18 Uhr

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Mi., 21.08. 
Bären-Apotheke, Waldkirch
Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
Do., 22.08. 
easyApotheke, Emmendingen
Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
Marien-Apotheke, Gutach
Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
Fr., 23.08. 
Aesculap-Apotheke Köndringen, 
Teningen
Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
Glocken-Apotheke Kollnau, Waldkirch
Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
Sa., 24.08. 
Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
Schwarzwald-Apotheke, Elzach
Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
So., 25.08. 
Aesculap-Apotheke Köndringen, 
Teningen
Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
Kandel-Apotheke im Gesundheitszent-
rum, Waldkirch
Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
Mo., 26.08. 
Stadtapotheke am Marktplatz, 
Emmendingen
Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
Di., 27.08. 
Stadt-Apotheke, Waldkirch
Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10

■ TIERÄRZTLICHER  
BEREITSCHAFTSDIENST
Samstag/Sonntag, 24./25.08.2024
Dr. Bretzinger, Glottertal
Winterbachstr. 13, Tel. 07684 90890

Seit 01.01.2022 ist ein tierärztlicher Klein-
tiernotdienst eingerichtet, der werktags 
von 18:00 bis 8:00 Uhr besetzt ist und ta-
gesaktuell über den Haustierarzt zu erfra-
gen ist.

■  NOTDIENST FÜR  
STROM/STRASSENBELEUCHTUNG

Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FÜR WASSER:
Tel. 0175 6036555 

■ RECYCLINGHOF/GRÜNSCHNITT-
SAMMELPLATZ BLEIBACH
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag   13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag   9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstr. 8, Waldkirch,  
Tel. 07681 24623,  

Dienstag, Donnerstag 10:00 * 17:00 Uhr  
Erstgespräche nach Vereinbarung

■ EMMA
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ BERATUNG IM PFLEGESTÜTZ-
PUNKT LANDKREIS EMMENDINGEN 
Besucheranschrift 
Romaneistr.3, 79312 Emmendingen 

Kontakt 
07641 451-3091 Frau Reiß 
07641 451-3096 Frau Schöpflin
07641 451-3025 Frau Wensch-Christ 
pflegestuetzpunkt@ 
landkreis-emmendingen.de 
www.landkreis-emmendingen.de/ 
pflegestuetzpunkt 

Außensprechzeiten 
Endingen, Bürgerhaus, St. Jakobsgäßle 4 
Dienstags 10:00 – 15:00 Uhr,  
Frau Wensch-Christ 
Herbolzheim, Rathaus, Hauptstr. 26 
Donnerstags 15:30 – 18:00 Uhr (außer 1. 
Donnerstag im Monat), Frau Reiß
Waldkirch, Rathausinnenhof,  
Generationenbüro, Marktplatz 1 – 5 
Montags 12:00 – 16:00 Uhr, Frau Schöpflin
Öffnungszeiten Emmendingen
Mo, Di, Do, Fr 8:30 – 12:00 Uhr
Do 14:00 – 18:00 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

■ KREISSENIORENRAT DES  
LANDKREISES EMMENDINGEN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG FÜR MEN-
SCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)    
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu Fragen, die sich für Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige 
stellen. Die Beratung ist kostenfrei.
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis+Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch 
freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■ ÄRZTLICHE/SOZIALE DIENSTE
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth e.V.,
Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst 
und Kompetenzzentrum Demenz
Waldkirch, Kirchstr. 16, 
Tel. 07681/40720
Geschäftsstelle in Gutach, Uferweg 2,
Tel. 07681/4921515

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Die Aufhebung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvor-
schriften können einschließlich ihrer Begründung im Rathaus 
von Bleibach, 79261 Gutach i. Br., Dorfstraße 33, Bauverwaltung, 
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Je-
dermann kann die Aufhebung des Bebauungsplans und der ört-
lichen Bauvorschriften sowie ihre gemeinsame Begründung mit 
allen Fachgutachten (Belange des Umweltschutzes, artenschutz-
fachliche Potentialabschätzung) einsehen und Auskunft über ih-
ren Inhalt verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungs ansprüche, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hin-
gewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans, und

3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO BW oder aufgrund der GemO BW zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1.   die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2.   der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 
1 GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen.
Gemeinde Gutach im Breisgau, 21.08.2024
gez.
Sebastian Rötzer,
Bürgermeister

Geschwindigkeitskontrolle
Die Stadt Waldkirch hat am Dienstag, 06.08.2024 von 9:30 Uhr bis 
11:30 Uhr in Gutach im Breisgau, Landstr. i. H. Hausnummer 13, 
eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die zulässige Ge-
schwindigkeit in diesem Bereich beträgt 30 km/h.
Es wurden insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße im Bereich ei-
ner Überschreitung von 12 bis 18 km/h nach Toleranzabzug zur 
Anzeige gebracht.
Ihre Gemeindeverwaltung

Gemeindeverwaltung
Bürgermeisteramt Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 9101-0, Fax: 07685 9101-25
www.gutach.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 08:00 – 12:30 Uhr
Do.   14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeister:
Sebastian Rötzer, Tel.: 9101-12, roetzer@gutach.de

Sekretariat:
Yvonne Senger, Tel.: 9101-12, senger@gutach.de

Bürgerbüro:
Jasmin Spitz, Tel.: 9101-11, spitz@gutach.de
Patrizia Sofia, Tel.: 9101-21, sofia@gutach.de

Friedhofsverwaltung:
Florian Schindler, Tel.: 9084449, friedhofsverwaltung@gutach.de

Standesamt/Bürgerbüro:
Susanne Klausmann, Tel.: 9101-14, klausmann@gutach.de

Hauptamt:
Jörg Barth, Tel.: 9101-15, barth@gutach.de
Anna Welle, Tel.: 9101-40, welle@gutach.de
Helga Weber, Tel.: 9101-13, weber@gutach.de

Bauamt:
Wencke Heß, Tel.: 9101-17, hess@gutach.de
Hannes Dezulian, Tel.: 9101-37, dezulian@gutach.de
Ann-Kristin Siemsen, Tel.: 9101-36, siemsen@gutach.de

Wasserversorgung:
Andrik Hoffmann, Tel.: 0175-6036555, wassermeister@gutach.de

Gemeindekasse:
Jessica Suhm, Tel.: 9101-19, suhm@gutach.de
Verena Poppensieker, Tel.: 9101-18, poppensieker@gutach.de

Rechnungsamt
Dominik Pfundstein, Tel.: 9101-22, pfundstein@gutach.de
Niklas Wiese, Tel.: 9101-23, wiese@gutach.de

Zweitälerland-Tourismus:
Geschäftsstelle, Tel.: 19433, info@zweitaelerland.de

Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“
Tel.: 9101-77, schatzkiste@gutach.de

Schulen:
SBBZ Elztal-Schule, Tel.: 9101-70, 
elztal-schule@gutach.schule.bwl.de
Grundschule Zweitälerland
Tel.: 07681 8563, grundschule-ztl@gutach.de
Turnhalle Bleibach, Tel.: 910178

Grundbuchamt
Das Amtsgericht Emmendingen, Grundbuchamt, 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen,
Telefon: 07641 96587 600 (Zentrale),
Fax: 07641 96587 603,
E-Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de
ist für alle Grundbuchangelegenheiten zuständig.
Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit einer telefonischen 
Terminabsprache, da nicht alle Ämter dauerhaft besetzt 
sind.

Rettungsgasse 
bei Staubildung freihalten!
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Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Wir gratulieren allen Jubilaren, besonders den Altersjubilaren 
recht herzlich, die in dieser Woche ihren Geburtstag feiern und 
wünschen Ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit sowie viele 
schöne und gesellige Stunden.
Ihre Gemeinde Gutach im Breisgau

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt
Bianca Gutmann und Pascal Schätzle, Alexanderstr. 22, zu Ihrem 
Sohn Matteo Leano Schätzle, geb. am 08.07.2024.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Berufliche Unterstützung für Frauen Beratung am  
4. und 26. September in Emmendingen
Die Kontaktstelle Frau und Beruf berät und unterstützt Frauen in 
allen Stationen ihres Berufswegs – passend zur jeweiligen Lebens-
phase. Sie berät zu Themen wie Umorientierung, Wiedereinstieg, 
Aus- und Weiterbildung, Aufstieg, Stellensuche und Bewerbung 
und vieles mehr. Frauen, die ihre individuelle, berufliche Situation 
besprechen und konkrete Schritte erarbeiten wollen, können sich 
am 4. September 2024, von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr, und am 26. 
September 2024, von 14:00 bis 18:00 Uhr im Haus am Festplatz 
in Emmendingen beraten lassen. Die Beratung ist kostenfrei, un-
bürokratisch und unabhängig. Terminvereinbarungen sind mög-
lich unter www.frauundberuf-bw.de/freiburg-so.

Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Neue Liniennummern und neuer Fahrplan für 
Gutach ab dem 01.09.2024
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Gutach,
der Landkreis Emmendingen stellt zum 1. September 2024 den 
Fahrplan im Bereich Elztal – Emmendingen – Freiburg um. Darun-
ter fallen auch die Linien in Gutach.
Was passiert in Gutach?
Folgende Buslinien wird es künftig geben:
Linie 200 Elzach   – Bleibach (– Denzlingen – Freiburg)
Linie 206 Bleibach  – Gutach – Waldkirch – Suggenbad
Linie 240 Bleibach  – Simonswald – (Wildgutach) – Furtwangen
Linie 242 Bleibach  – Simonswald – Wildgutach
Linie 244 Bleibach  – Siegelau
Linie 252 Elzach   –  Biederbach – Hintertal/Selbig – Oberspit-

zenbach – Katzenmoos – Winden
Die Linie 200 fährt im Wesentlichen zwischen Bleibach und Elz-
ach, wenn die S2 nur bis Bleibach fährt. Einzelne Busse dieser Li-
nie fahren bis Denzlingen oder Freiburg am frühen Morgen oder 
um 0:40 Uhr ab Freiburg bis Elzach via Gutach und Bleibach. Die 
Linie 206 fährt zu den Zeiten, zu denen die 200 nicht nach Elzach 
fährt, weil die S-Bahn halbstündlich bis Elzach fährt. Zusätzlich 
gibt es dort an Schultagen weitere Fahrten zwischen Bleibach 
und Waldkich bzw. Suggenbad. Außer während des Vormittags 
ergibt sich ein nahezu stündliches Angebot an Schultagen. Blei-
bach ist auch Ausgangspunkt für die Linie 240, die durch Bleibach 
fährt und dann weiter nach Simonswald und Furtwangen. Auch 
diese Linie fährt täglich von morgens früh bis abends spät.
Montags bis freitags fährt auch die Linie 242 auf dem gleichen 
Linienweg bis Wildgutach. Eine deutliche Ausweitung des An-
gebots erfolgt nach Siegelau auf der neuen Linie 244. Aus an-
schlusstechnischen Gründen kann der Bus künftig nur bis zum 

Rathaus in Siegelau fahren. Zu Schulzeiten fahren einige Kurse 
bis zum Stefanshof. Dafür müssen aber die Anschlüsse in die we-
niger nachgefragte Richtung ausfallen. So besteht morgens kein 
Anschluss nach Siegelau, wenn die Schülerinnen und Schüler ab 
Stefanshof abgeholt werden müssen, und nachmittags ist der 
Zuganschluss in Bleibach schon weg, wenn die Kinder bis zum 
Stefanshof gebracht worden sind. Ein Busangebot wird es von 
morgens früh bis ca. 20:00 Uhr geben. Der Landkreis Emmen-
dingen hat der Gemeinde angeboten, weitere Fahrten zu be-
stellen, wenn die Gemeinde zwei Drittel der zusätzlichen Kosten 
übernimmt. Dies wurde von der Gemeinde nicht angenommen. 
Oberspitzenbach profitiert vom Fahrtenangebot für Katzenmoos. 
Die Linie 252 erweitert die heutige Linie nach Oberspitzenbach 
erheblich. Die Linienführung dieser Linie ist ein Experiment. Ob 
ein Linienverkehr über die kleinen Straßen zwischen Oberspit-
zenbach und Biederbach regelmäßig auch im Winter möglich 
sein wird, können wir gegenwärtig noch nicht sagen. Wir möch-
ten mutig sein und Ihnen dieses Angebot unterbreiten.
Sofern möglich, fahren die kleinen Busse zweistündlich ab Elzach 
hinter der Linie 250 her und bedienen dann Hintertal und Selbig. 
Ansonsten nimmt man ab Elzach die Linie 250 und steigt in Bie-
derbach Rathaus auf die Linie 252 um. Von dort geht es weiter 
nach Oberspitzenbach und Katzenmoos zur Haltestelle Elzach 
Abzw. Biederbach. Dort besteht wieder Anschluss auf die Linie 
250, die dann bis zum Bahnhof Elzach fährt. Wer nur bis zu den 
Einkaufsmärkten möchte, steigt dort einfach aus. Der Bus wendet 
und fährt weiter nach Oberwinden und stellt dort ebenfalls den 
Anschluss auf den Zug nach Freiburg her. Die Anbindung von 
Oberwinden und an Schultagen auch nach Niederwinden ist für 
den Schülerverkehr für Oberspitzenbach und Katzenmoos wich-
tig. Auf der Rückfahrt nimmt der Bus den Zuganschluss aus Frei-
burg auf, fährt wieder über Elzach Abzw. Biederbach und kann 
hier den Anschluss von der Linie 250 aufnehmen, die nach Bie-
derbach Höhehäuser weiterfährt. Die Linie 252 fährt wieder über 
Katzenmoos und Oberspitzenbach nach Selbig und Hintertal. 
Wieder zurück in Biederbach Rathaus fahren beide Busse (Linie 
250 und 252) gemeinsam nach Elzach oder der Bus der Linie 252 
macht eine Fahrerpause und die Fahrgäste können auf die Linie 
250 umsteigen. Die jeweils schnellste Verbindung wird Ihnen die 
Fahrplanauskunft nennen. Durch die Fahrt der Linie 252, jeweils 
über die Haltestelle Elzach Abzw. Biederbach, können die Fahr-
gäste von und nach Katzenmoos auch schnell von und nach Elz-
ach kommen. Dort ist dann immer der Umstieg vom Zug auf den 
Bus möglich, es muss niemand überlegen, ob er in Oberwinden 
oder Elzach aussteigen muss, um die Linie 252 zu bekommen.
Mit dem Bus-Angebot von 5:00 Uhr früh bis nach 0:00 Uhr er-
hält Gutach ein attraktives ÖPNV-Angebot.
Freifahrt am 1. September 2024: Um das neue Angebot zu tes-
ten, bietet der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) allen In-
teressenten auf den neuen Linien sowie der S2 und der Rhein-
talbahn zwischen Emmendingen und Freiburg die kostenlose 
Nutzung am Sonntag, 1. September 2024 an. Bitte haben Sie 
Verständnis, falls trotz sorgfältiger Planung in den ersten Tagen 
noch nicht alles perfekt klappt. Wir versprechen Ihnen, uns nach 
bestem Wissen und Gewissen um die Missstände zu kümmern 
und diese abzustellen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie auf den ÖPNV umsteigen würden.
Ihr Landkreis Emmendingen
Fahrpläne ab 01.09.2024: „Elzach – Emmendingen – Freiburg“
Fahrpläne können ab Ende August unter www.rvf.de abgerufen 
werden.

Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr 2024 
des Pflegestützpunkts
Im Veranstaltungskalender des Pflegestützpunkts und der Al-
tenhilfekoordination des Landratsamts sind auch für das zweite 
Halbjahr 2024 wieder viele interessante Vorträge rund um die 
Themen Älter werden und Pflege zu finden. Ein Schwerpunkt ist 
das Thema Demenz, aber auch zum Thema Pflegebedürftigkeit 
und „Wohnen im Alter“ werden Interessierte bei Vorträgen im 
Landkreis Emmendingen informiert. Die Vorträge sind kostenfrei, 
jeder ist willkommen. Der Veranstaltungskalender kann auf den 
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Rathäusern im Landkreis, den Infotheken des Landratsamts und 
beim Pflegestützpunkt und der Altenhilfekoordination abgeholt 
werden. Außerdem steht er auf der Homepage des Landratsamts 
als PDF: https://www.landkreis-emmendingen.de/verwaltung-
service/amt-fuer-familienbegleitende-hilfen/soziale-fachdiens-
te/pflegestuetzpunkt.

Aktueller Veranstaltungskalender zum Thema  
„Älter werden & Pflege“
Im zweiten Halbjahr 2024 gibt es viele kostenlose Vorträge rund 
um die Themen Älter werden und Pflege. Im Veranstaltungska-
lender des Pflegestützpunktes und der Altenhilfekoordination 
des Landkreis Emmendingen finden sich Vorträge über Demenz, 
Wohnraumanpassung im Alter und Pflegebedürftigkeit. Viele 
Vorträge werden zu unterschiedlichen Terminen und an mehre-
ren Orten im Landkreis angeboten. Der Flyer kann auf den Rat-
häusern im Landkreis, den Infotheken des Landratsamts, beim 
Pflegestützpunkt sowie der Altenhilfekoordination abgeholt wer-
den. Außerdem steht er auf der Internetseite des Landratsamts 
Emmendingen als PDF-Datei zum Download bereit.

Landwirtschaftsamt
Gefährliches Jakobskraut – Samenflug unerwünschter Pflan-
zen vermeiden
Nachdem die meisten Getreideäcker und Grünlandflächen ab-
geerntet wurden, werden jetzt die Feld-, Weg- und Waldränder 
wieder deutlich sichtbarer. Sehr oft sind auf diesen Flächen – wie 
auch auf aus der Produktion genommenen Äckern und Ruderal-
flächen – für die Landwirtschaft unerwünschte Pflanzen zu finden. 
Hierzu zählen verschiedene Distelarten, die im Ackerbau und der 
Grünlandwirtschaft sogenannte Platzräuber darstellen und zu 
den schwer bekämpfbaren Unkrautpflanzen zählen, und als ein-
jähriges Berufskraut, auch Feinstrahl genannt. Am kritischsten zu 
sehen ist aber das Jakobskreuzkraut, eine gefährliche Giftpflanze 
für Rinder und Pferde. Verschiedene Pyrrolizidin-Alkaloide kön-
nen zu chronischen Lebervergiftungen bei den Tieren führen. 
Die Giftstoffe reichern sich in der Leber an, werden dort nicht 
abgebaut und führen schließlich zu chronischen Krankheitspro-
zessen, unter Umständen bis zum Tod. Die Pflanze ist nicht nur im 
frischen Zustand giftig, sondern auch nach der Heu- oder Silage-
bereitung. Während die Tiere das Jakobskreuzkraut als Grünfutter 
meiden, wird es im trockenen oder silierten Zustand gefressen. 
Futter von Grünlandflächen, auf denen das Jakobskreuzkraut vor-
kommt, darf deshalb nicht verfüttert werden.
Alle drei genannten Pflanzen blühen sehr schön und haben auf 
die heimische Insektenwelt eine große Anziehung, sie haben 
aber auch die negative Eigenschaft, dass sie sich über Samenflug 
über mehrere Hundert Meter verbreiten können. Gerade das Ja-
kobskreuzkraut hat sich in den letzten Jahren stark ausgebreitet. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass alle Flächen, auf denen sich die 
genannten Pflanzen, insbesondere das Jakobskreuzkraut, be-
finden, vor deren vollständiger Aussamung gemulcht werden. 
Das Landes- und Landwirtschaftskulturgesetz schreibt dies im § 
26 (Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht) zwingend vor. Dies gilt 
nicht nur für die Bewirtschafter landwirtschaftlich nutzbarer Flä-
chen, sondern auch für alle Eigentümer jeglicher Grundstücke.
Weiterführende Links mit weiteren Informationen finden Sie auf 
unserer Infodienstseite unter 
https://emmendingen.landwirtschaft-bw.de.

Ausbildung zur „Staatlich geprüften Fachkraft für Weinbau“
Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Emmendingen bietet 
ab November 2024 bei ausreichender Teilnehmerzahl wieder 
die Fachschulausbildung „Staatlich geprüfte Fachkraft für Wein-
bau“ am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-
Hochburg an. Aktuell sind noch Plätze frei. Die Ausbildung dauert 
ca. 1,5 Jahre, mit Unterricht an zwei Abenden in der Woche und 
an Samstagen von November 2024 bis März 2025 und November 
2025 bis März 2026. Im Sommer 2025 finden ca. zehn fachprakti-
sche Tage, ebenfalls abends oder an Samstagen statt. Weitere In-
fos zur Ausbildung erhalten Sie telefonisch unter 07641 451-9110 
oder im Infodienst unter: https://emmendingen.landwirtschaft-
bw.de/,Lde/Startseite/Landwirtschaftliches+Bildungszentrum

Abfallwirtschaft

Kleine Mengen Rasenschnitt über graue Tonne entsorgen
Rasenschnitt wird auf den zentralen Grünschnittplätzen angenom-
men. Aus ökologischen Gründen sollte jedoch auf die Anlieferung 
von Kleinmengen und damit auf Fahrten zum Grünschnittsammel-
platz verzichtet werden. Kleinere Mengen von Rasenschnitt kön-
nen auch gut in der grauen Tonne entsorgt werden. Rasenschnitt 
aus den Tonnen lässt sich als organisches Material in der mecha-
nisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage des Zweckverban-
des Abfallbeseitigung Kahlenberg (ZAK) gut einsetzen.

Smartphones richtig entsorgen
Smartphones enthalten viele wertvolle Wertstoffe, die beim Recy-
cling zurückgewonnen werden können. Elektrogeräte (und somit 
auch Smartphones) zählen zu den gefährlichen Abfällen, da sie 
Schadstoffe enthalten und gehören deshalb in keinem Fall in die 
Mülltonne. Das gilt auch für Batterien und Akkus. Auf den 12 Re-
cyclinghöfen des Landkreises können jegliche Elektrogeräte sowie 
Smartphones abgegeben werden. Um die Brandgefahr im Sam-
melcontainer und beim Entsorgen zu minimieren, müssen Akkus, 
wenn möglich, aus dem Gerät entfernt und in gesonderten Be-
hältern gesammelt werden. Geräte, bei denen sich der Akku nicht 
entfernen lässt, werden in einem extra Container getrennt von den 
Geräten ohne Batterien und Akkus gesammelt. Die Recyclinghof-
Betreuer und -Betreuerinnen helfen gerne vor Ort weiter.

Hinweis der Abfallwirtschaft zu Veränderungen bei den 
Müllbehältern
Veränderungen bei den Müllbehältern (An- und Abmeldung, 
Tausch in größere oder kleinere Müllbehälter) können ausschließ-
lich vom Eigentümer oder der damit beauftragten Hausverwal-
tung bei der Abfallwirtschaft des Landratsamtes beantragt wer-
den. Mitteilungen über Änderungen, z. B. Adressänderungen, 
Namensänderungen, etc. müssen immer schriftlich und unver-
züglich erfolgen, da eine automatische Mitteilung über das Ein-
wohnermeldeamt oder das Grundbuchamt nicht erfolgt. Die 
dafür notwendigen Formulare liegen in den Rathäusern der Ge-
meinden sowie im Landratsamt an der Infotheke im Hauptgebäu-
de und im Haus am Festplatz aus. Die Formulare stehen auch auf 
der Internetseite des Landratsamtes Emmendingen unter www.
landkreis-emmendingen.de > Abfallwirtschaft.

Polizeipräsidium 
Freiburg

Die Polizei informiert: Aktuell viele Diebstähle aus Pkw
Sehr ärgerlich! Man verlässt den Pkw nur für einen kurzen Mo-
ment, schließt nicht ab und schon ist es passiert – Wertsachen 
werden aus dem offenen Auto entwendet. Derzeit passieren 
auffällig viele Straftaten dieser Art. Täter nutzen den Moment, in 
dem der Pkw unverschlossen abgestellt wird. In nur wenigen Se-
kunden suchen die Täter nach Wertsachen und entwenden diese.
DESHALB:
Schließen Sie Ihr Fahrzeug ab, auch wenn Sie dieses nur für kurze 
Zeit verlassen. Es ist sehr ärgerlich, wenn neben Geld und Wertsa-
chen auch noch Ihre Ausweispapiere entwendet werden.
Wir möchten, dass Sie sicher leben
Ihr Polizeipräsidium Freiburg

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Nachrichten
So., 25.08.2024 - 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09:00 Siegelau    Eucharistiefeier
10:30 Bleibach     Eucharistiefeier 
        - 1. Seelenamt Franz Gmeiner
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12:00 Obersimonswald  Taufe:  Elli Schlenker (O) u. 
          Alina Löffler (O)
Mo., 26.08.2024 - Im Freiburger Münster: Heiliger Alexan-
der, Märtyrer (um 300), zweiter Stadtpatron von Freiburg im 
Breisgau
17:00 Bleibach    Rosenkranz
18:00 Bleibach     Eucharistiefeier - anschl. Anbetung 

u. Beichte, Franziskuskapelle
Di., 27.08.2024 - Heiliger Gebhard, Bischof von Konstanz 
(995)
18:30 Untersimonswald   Eucharistiefeier - mit eucharisti-

scher Anbetung
Mi., 28.08.2024 - Heiliger Augustinus, Bischof von Hippo, Kir-
chenlehrer (430)
08:00 Obersimonswald  Eucharistiefeier
Do., 29.08.2024 - Enthauptung Johannes des Täufers
08:00 Bleibach    Laudes
18:00 Siegelau    Rosenkranz
18:30 Siegelau    Eucharistiefeier
Fr., 30.08.2024 - Freitag, der 21. Woche im Jahreskreis
17:00 Bleibach    Rosenkranz
18:30 Gutach    Eucharistiefeier
So., 01.09.2024 - 22. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09:00 Obersimonswald  Eucharistiefeier
10:30 Untersimonswald  Eucharistiefeier

Katholisches Männerwerk:  
Hörnlebergwallfahrt, Sonntag, 01. 09.2024
10:30 Uhr Rosenkranz, 11:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst
„Mit dir, Maria, singen wir“ - mit Offizial Thorsten Weil, Freiburg. 
Mitwirkende: Dekanatschor des Männerwerks und die Hiesli-Mu-
sikanten aus Elzach-Yach
Fahrdienst zum Hörnleberg: ab 9:30 Uhr ab Schutzhütte, oberer 
Parkplatz. Bitte nutzen Sie den Fahrdienst. Wir laden alle Männer 
und ihre Angehörigen herzlich ein!
Kath. Männerwerk, Dekanat Endingen-Waldkirch

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo./Di./Do. 10–12 Uhr u. Mi. 16–18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke Tel. 07681/4943667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Fèlicien Nimbona: pater.felicien@kath-semes.de
Tel. 07685 9139 635
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79263 Untersimonswald
Mo./Do. 9–11.30 Uhr u. Di. 16–18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Lucia Emmanuel
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Gemeindereferentin Bernadette Lehrer-Weber, Tel. 07683/919842
bernadette.lehrer@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde
Kollnau-Gutach

Termine der ev. Kirchengemeinden Waldkirch und Kollnau

So., 25.08.
10:00 h -   Gottesdienst Waldkirch+Kollnau, ev. Kirche Wald-

kirch, Pfr. i.R. E. Förschler
So., 01.09.
10:00 h -   Gottesdienst Waldkirch+Kollnau, ev. Kirche Kollnau, 

Prädikant D. Sprich

Vereinsnachrichten

Narrenzunft „Johlia vom Vögelestei“ e.V.

Gutacher Kindernachtwanderung
Liebe Kinder und Eltern,
wir laden euch herzlich zur zweiten Gutacher Kindernachtwan-
derung ein!
Datum:  Donnerstag, 22. August 2024
Start:   19:00 Uhr
Treffpunkt: Narrenbrunnenplatz in Gutach
Alle Kinder, groß und klein, sind herzlich willkommen!
Unsere Route führt uns dieses Jahr vom Narrenbrunnen zum 
Wasserreservoir über Riedern ins Schwimmbad. Wir freuen uns 
auf einen unvergesslichen Abend voller Abenteuer und Spaß. Der 
Abschluss findet im Schwimmbad Gutach statt.
Bitte meldet euch bis zum 16. August an: zeremonien@johlia.de, 
0176 72700886.
Kommt vorbei und erlebt eine magische Nachtwanderung mit uns!

 
 Foto: JW

Seniorengemeinschaft Winden-Oberspitzenbach

Wallfahrt auf den Hörnleberg
Am Samstag, 14. September 2024 findet die geplante Wallfahrt 
auf den Hörnleberg statt. Treffpunkt und Abfahrt ist um 7:45 Uhr 
beim Bahnhof in Oberwinden.
Um den Transfer zu organisieren, ist eine Anmeldung erforder-
lich. Für Oberspitzenbach, Luise Singler, Tel. 07682 67612; für Nie-
derwinden, Rosmarie Schultis, Tel. 07685 516; für Oberwinden, 
Hilda Schromm, Tel. 07682 7113.
Das Orgateam freut sich über eine rege Teilnahme.
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Aus den Nachbargemeinden

Ausstellung: Leben in Biederbach – Dokumentierte Streifzüge 
durch die Zeiten gestern und heute
Mit der Ausstellung „Leben in Biederbach – Dokumentierte Streif-
züge durch die Zeiten gestern und heute“ werden die Jahrhun-
derte und der Alltag bildlich und textlich als begehbare Ortsge-
schichte in der Konzeption von Robert Klausmann als Beitrag 
zum Jubiläum „700 Jahre Biederbach“ vorgestellt. Veranstalter ist 
die Gemeinde Biederbach.
Hanspeter Schätzle hat leihweise 53 OSB-Platten im Format 1,25 
m x 2,50 m zur Verfügung gestellt und nach den Planskizzen von 
Robert Klausmann unterschiedliche Kajüten sowie große Drei-
eckstelen gebaut. In Anlehnung an das zentrale Thema „700 Jahre 
Leben in Biederbach“ erfolgt die Gliederung in Zeit und Leben / 
GemeindeLeben / KirchenLeben / SchulLeben / HofLeben / Mo-
bilitätsLeben/ KinderLeben / GenerationenLeben / WasserLeben 
/ KulinarikLeben / ArbeitsLeben / VereinsLeben. Das Gemeinde-
wappen und die Gemeindeflagge sind in blau-weiß festgeschrie-
ben, daher blaue Hintergründe an den Stellwänden. HofLeben ist 
mit grünem Hintergrund der Natur zugeordnet, die Feuerwehr in 
der Farbe Rot präsent.
Die Ausstellung in der Festhalle der Schwarzwaldhalle Bieder-
bach ist bis 31. August 2024 täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 
Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Wegen der derzeitigen Brü-
ckensanierung im Dorf mit Straßensperre ist eine Umleitung zur 
Schwarzwaldhalle eingerichtet und ausgeschildert.

 

Die Gemeinde Biederbach sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

Leitung für die Kleinkindbetreuung Zwergenhaus (m/w/d)

unbefristet. Die Vergütung erfolgt auf Grundlage des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE).
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Biederbach, biederbach.de un-
ter Aktuelles.

 

Die Gemeinde Biederbach sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für die Kleinkindbetreuung Zwergenhaus

pädagogische Fachkräfte (m/w/d)

unbefristet, in Voll- und Teilzeit. Die Vergütung erfolgt auf 
Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD-SuE).
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Biederbach, biederbach.de un-
ter Aktuelles.

Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt/Geführte Wanderung 
in Freiamt
Die Malerin Silke Gerfen aus Freiburg stellt aus
Die Malerin Silke Gerfen aus Freiburg stellt bis 30. August 2024 
im Kurhaus Freiamt ihre Werke unter dem Titel „Projekt Heimat“ 
aus. Auf Wunsch der Künstlerin findet keine Vernissage statt.
Der Mensch steht im Fokus der Malerei von Silke Gerfen. Sie zer-

legt ihre Motive in geometrische Formen, die sie in eigener Ord-
nung wieder neu zusammenfügt. Oft verzichtet sie dabei bewusst 
auf das Ausarbeiten von Gesichtern, um dem Betrachter eine in-
dividuelle Interpretation zu ermöglichen. Diese Art der Malerei, 
angelehnt an den Kubismus, unterstreicht durch ihre Zersplitte-
rung die Spannungen der zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Verstärkt wird das durch speziell angefertigte Malgründe in un-
gewöhnlichen Formaten, die mit Einschnitten und Ausbuchtun-
gen versehen sind. In der Serie „Projekt Heimat“ befasst sich Silke 
Gerfen mit den Wurzeln ihrer Herkunft, dem Schwarzwald.
Silke Gerfen wohnt und arbeitet in Freiburg, sie ist freiberuflich 
als Malerin in ihrem Atelier tätig. Sie nahm bereits an zahlreichen 
jurierten Ausstellungen im In- und Ausland teil, wie beispielswei-
se der ARTS19 in Paris oder im Rahmen eines Künstleraustauschs 
im Sotchi ARTMuseum. Mehr Informationen erhalten Interessier-
te unter www.ars-matrona.de
Die Ausstellung „Projekt Heimat“ ist bis 30. August 2024, täg-
lich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Ausstellungszeiten kön-
nen aufgrund von Veranstaltungen im Ausstellungsraum kurzfris-
tig abweichen.

Geführte Wanderung in Freiamt
27.08.2024 | Gemütliche Schnitzeljagd
Die Tourist-Information Freiamt bietet am Dienstag, 27.08.2024 
eine Wanderung mit dem Titel „Gemütliche Schnitzeljagd“ 
mit dem Wanderführer Karl-Hermann Stegmann an. Treffpunkt 
ist um 14:00 Uhr beim Gasthaus Heidhof.
Die geführten Wanderungen sind kostenlos.
Gutes Schuhwerk und witterungsentsprechende Kleidung wer-
den empfohlen.
Nähere Informationen zu den geführten Wanderungen finden In-
teressierte auf der Seite www.tourismus.freiamt.de unter dem 
Punkt geführte Wanderungen.

Hallenbad und Sauna im Kurhaus Freiamt wieder geöffnet
Das Hallenbad und die Sauna im Kurhaus Freiamt sind ab Mon-
tag, 19. August 2024 nach Beendigung der jährlichen Wartungs-
zeit wieder regulär geöffnet.
Die Öffnungszeiten und nähere Informationen erhalten Interes-
sierte unter www.tourismus.freiamt.de unter Punkt Hallenbad 
und Sauna sowie unter Telefon 07645/9103-0.

Sonstiges

Deutschlands Naturwunder des Jahres 2024 gesucht
Die Heinz Sielmann Stiftung und der Deutsche Wanderverband 
veranstalten wieder die bundesweite Publikumswahl zum „Na-
turwunder des Jahres“. Alle Menschen können ab heute online 
für ihr Naturwunder abstimmen. Auch dieses Jahr stehen wie-
der neun faszinierende Naturphänomene und Sehenswürdig-
keiten zur Wahl, die durch ihre außergewöhnliche Schönheit, 
Einzigartigkeit oder Seltenheit beeindrucken. Diese Naturschau-
plätze können entlang der vielfältigen deutschen Wanderwege 
erlebt und bewundert werden. Die malerischen Landschaften 
und wertvollen Ökosysteme sind zudem wichtige Rückzugsor-
te für seltene Tier- und Pflanzenarten. Die diesjährigen Kandi-
daten stammen aus Baden-Württemberg, Hessen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen 
und Thüringen. Natur- und Wanderbegeisterte mit Wohnsitz in 
Deutschland, Österreich oder der Schweiz können bis Donners-
tag, 3. Oktober 2024, ihre Stimme auf der Internetseite der Heinz 
Sielmann Stiftung unter www.sielmann-stiftung.de/naturwun-
der für ihren Favoriten abgeben.

Natur erleben und bewahren
Carolin Ruh, Vorstand der Heinz Sielmann Stiftung, betont: „Die 
Natur versetzt uns Menschen immer wieder ins Staunen. Sie ist 
für uns ein Ort der Erholung, schenkt uns Inspiration und weckt 
unsere Abenteuerlust. Zugleich dürfen wir nie vergessen, dass 
eine intakte Natur unsere Lebensgrundlage bildet und wir eine 
große Verantwortung tragen, sie zu bewahren und zu schützen. 
Darauf möchten wir mit der Naturwunderwahl aufmerksam ma-
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chen und zugleich Menschen dazu einladen, rauszugehen und 
unsere heimische Natur mit allen Sinnen zu erfahren.“ Theo Are-
nd aus dem Vorstand des Deutschen Wanderverbands (DWV) er-
klärt: „Es freut mich sehr, dass wir mit der Naturwunderwahl dazu 
beitragen, die ökologischen Schätze in Deutschland bekannter 
zu machen und für ihren Schutz zu sensibilisieren. Denn unsere 
vielfältigen Landschaften stecken tatsächlich voller Naturwun-
der. Viele davon sind durch Wanderwege direkt zu erreichen und 
zu erleben. Das verdanken wir dem ehrenamtlichen Engagement 
tausender Menschen, die sich für die Instandhaltung und den Aus-
bau unseres bundesweiten Wanderwegnetzes einsetzen. Ihre um-
sichtige Arbeit erhält zugleich wertvolle Biotope und sorgt für eine 
umweltschonende Besucherlenkung.“ Auf der Webseite der Heinz 
Sielmann Stiftung werden alle zur Wahl stehenden Naturwunder 
in Bild und Text vorgestellt. Der Publikumsliebling wird nach Wahl-
schluss am 4. Oktober 2024 online bekannt gegeben. Unter allen 
Teilnehmenden werden zudem attraktive Preise verlost.
Jetzt abstimmen unter: www.sielmann-stiftung.de/naturwunder.

Die Naturwunderwahl
Die Naturwunderwahl ist eine Initiative der Heinz Sielmann Stif-
tung und des Deutschen Wanderverbands, bei der Menschen 
aufgerufen sind, ihre Lieblings-Naturwunder aus Deutschland 
zu wählen. Die Initiative soll das Umweltbewusstsein und den 
Schutz der Natur stärken. Vorab können Vorschläge für die Na-
turschönheiten eingereicht werden. Unter allen eingesandten 
Bewerbungen wählt eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Heinz Sielmann Stiftung und des Deutschen Wanderver-
bands neun Naturwunder aus, die anschließend in den offiziellen 
Wettbewerb gehen. Dabei sind die zur Wahl stehenden Orte nur 
einige Beispiele für die vielen natürlichen Sehenswürdigkeiten 
in Deutschland. Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl von Land-
schaften und Ökosystemen, die es bundesweit zu entdecken und 
genießen gilt. Die „Naturwunder“ – oft das Ergebnis von geologi-
schen, atmosphärischen, biologischen oder ökologischen Prozes-
sen – beziehen sich auf außergewöhnliche und beeindruckende 
Naturphänomene oder eine natürliche Erscheinung, die aufgrund 
ihrer Schönheit, Einzigartigkeit oder ihrer Seltenheit Bewunde-
rung und Staunen hervorruft. Sie sind meist auch Rückzugsort 
oder Lebensraum für seltene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten.

Heinz Sielmann Stiftung
Die Natur ist beeindruckend, magisch und wunderschön zugleich. 
Ihre Vielfalt zu bewahren und zu fördern, bildet die Grundlage der 
Arbeit der Heinz Sielmann Stiftung. 1994 von dem Tierfilmpionier 
Heinz Sielmann und seiner Frau Inge Sielmann gegründet, wid-
met sich die Stiftung seit mittlerweile 30 Jahren dem Naturschutz 
und setzt sich durch den Erwerb großer unzerschnittener Land-
schaften aktiv für den Erhalt seltener Lebensräume ein.
Mehr erfahren: www.sielmann-stiftung.de.

Deutscher Wanderverband
Der Deutsche Wanderverband (DWV) ist eine starke Lobby für 
Wandern, Wege, Naturschutz und Kultur. Seit 1883 vertritt der 
DWV die Interessen seiner rund 70 landesweiten und regionalen 
Gebirgs- und Wandervereine mit ihren 3.000 Ortsvereinen. Er ist 
bundesweit ein anerkannter Fachverband für Nachhaltigkeit, We-
gearbeit, Wandern, Ausbildung und bürgerschaftliches Engage-
ment. Als anerkannter Naturschutzverband ist ihm der achtsame 
Umgang mit der Natur ebenso wichtig, wie das Naturerleben. 
Vielfalt ist seine Stärke.
Weitere Infos: www.wanderverband.de

-- -- -- 

Insektennester entfernen:  
So schützen Sie sich vor unseriösen Anbietern
Ein Wespen- oder ein Hornissennest am Haus macht vielen Men-
schen Angst. Die meisten Arten sind harmlos, große Probleme 
können jedoch bei Allergikern auftreten. Die Entfernung über-
nehmen Profis, doch nicht alle Anbieter sind seriös.
Es gibt leider keine geschützte Berufsbezeichnung für Schäd-
lingsbekämpfer. Unseriöse Schädlingsbekämpfer haben es des-
halb leicht, die Ängste auszunützen. Sie verlangen meist übermä-
ßig viel Geld und verstoßen beim Entfernen von Insektennestern 

häufig gegen teils strenge Tier- und Artenschutzvorschriften.
Eine Umsiedlung durch Fachleute kostet je nach Fall und Auf-
wand zwischen etwa 100 bis 250 Euro, dabei ist die Beratung 
häufig kostenlos. „Uns sind Fälle bekannt, wo unseriöse Schäd-
lingsbekämpfer zwischen 500 Euro und 800 Euro für schlecht 
durchgeführte Einsätze verlangt haben“, berichtet Tiark Thurow, 
Rechtsberater bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Insekten wie Wespen, wilde Bienen, Hummeln und Hornissen 
dürfen nicht einfach getötet werden. Auch eine Umsiedlung ist 
nur in Ausnahmefällen erlaubt, z. B. wenn allergische Personen 
oder kleine Kinder sonst gefährdet wären. Und auch in diesen 
Fällen darf die Umsiedlung nur von Expertinnen oder Experten 
durchgeführt werden, die – im Regelfall aufgrund von entspre-
chenden Schulungen – spezielle Kenntnisse haben. Laien dürfen 
Nester nicht entfernen, so steht es im Tierschutzgesetz. Verstöße 
gegen die Tier- und Artenschutzvorschriften können teuer wer-
den. Bei Hornissen etwa drohen bis zu 50.000 Euro Bußgeld!
So schützen Sie sich vor unseriösen Anbietern:
• Sprechen Sie als Mieter oder Mieterin Ihre Hausverwaltung an, 

die Ihnen Adressen von Schädlingsbekämpfern aus Ihrer Nähe 
nennen oder diese direkt beauftragen kann.

• Zugelassene Schädlingsbekämpfer, Kammerjäger, Imker sowie 
einige Umweltschutzorganisationen sind die richtigen An-
sprechpartner mit der passenden Ausrüstung und Sachkunde.

• Fach- und Berufsverbände der Schädlingsbekämpfer, örtlich 
zuständige Handwerkskammern sowie Stadtverwaltungen 
oder Umweltämter helfen bei der Suche nach Fachleuten aus 
dem Umkreis.

• Leisten Sie keine Vorkasse.
• Lassen Sie sich nicht bei der Zahlung der Rechnung unter Druck 

setzen, da Sie üblicherweise erst 14 Tage nach Beendigung der 
Arbeiten und nach dem Erhalt einer nachvollziehbaren Rech-
nung zahlungspflichtig sind.

• Informieren Sie sich im Vorfeld über Nummern von Notdiens-
ten in Ihrer Umgebung und schreiben Sie die Nummern auf.

• Seien Sie skeptisch bei der Internetrecherche – einige unseriö-
se Anbieter gaukeln durch Rufnummern Regionalität nur vor!

Weitere Informationen: https://www.verbraucherzentrale-ba-
wue.de/geschaeft-mit-dem-notfall

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Gurkensuppe
Das Rezept ist nicht nur schnell zubereitet, es schmeckt auch 
noch super lecker! Genau das Richtige für heiße Sommertage!
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr
Zutaten
• 1 Salatgurke
• 300 g Joghurt
• 1 Becher saure Sahne
• 1 Bund Dill
• 2 Knoblauchzehe
• 1 Prise Zucker
• etwas Zitronensaft nach Geschmack
• Salz
• Pfeffer
• evtl. Kreuzkümmel oder auch Minze
Zubereitung
1. Etwas Gurke in Würfel schneiden für die spätere Deko.
2. Die restliche Gurke entweder mit oder ohne Schale zusammen 

mit den restlichen Zutaten pürieren. Abschmecken, fertig.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
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NATUR

VOGELZUG IN BADEN-WÜRTTEMBERG:  
DIE MAUERSEGLER SIND SCHON WEG

BaWue-Seite1

 

Einen Hintergrund 
zum Mauersegler 
und ein tolles Video 
zu Zugvögeln über 
Baden-Württemberg 
finden Sie über den 
QR-Code: oder hier:

https://nussbaumwelt.net/vogelzug/

Foto: NABU Fotonatur

Die ersten gefiederten Sommergäste in Baden-
Württemberg haben sich bereits auf ihre lange 
Reise nach Äquatorialafrika begeben.

Das Glück hat zwei Flügel, ruft schrill aus heiterem 
Himmel und fliegt spektakuläre Manöver. Wer in 
diesem schnakenreichen Sommer Mauersegler 
unterm Dach beheimatet hatte, konnte sich glück-
lich schätzen, wie Rudi Apel vom NABU Görwihl. 
Sie finden unterm Dachspitz seines Hauses in 
neun Metern Höhe eine eigens für sie gebaute Un-
terkunft. Die ersten der gefiederten Sommergäste 
haben sich schon Ende Juli verabschiedet.

Mauersegler bleiben ihren Nistplätzen treu 
und kommen auch nächstes Jahr wieder. An-
bauen lohnt sich also. „Wer jetzt für die nächste 
Schnakensaison vorbeugen möchte, sollte Vo-
gelnistkästen aufhängen und den Garten na-
turnah, insekten- und vogelfreundlich gestal-
ten. Denn das hilft allen Insektenjägern – und 
damit auch uns“, sagt Apel.

SPÄTER WEG UND FRÜHER ZURÜCK
Mauersegler sind Meisterflieger, sie verbringen 
den Großteil ihres Lebens in der Luft, ihre Mus-
kulatur ist trainiert. Trotzdem ist die Reise bis 
nach Äquatorialafrika kein Urlaubsflug für die 
Langstreckenzieher – sie ist lang, anstrengend 
und voller Gefahren. Trockenheit sowie Hitze, 
Wüstenbildung, Regenwaldrodung und nicht 
zuletzt die Jagd durch Menschen oder Greif-
vögel kann für Zugvögel bedrohlich werden. 
„Aufgrund des Klimawandels hat sich die Zug-
zeit verschoben: Mauersegler kehren im Schnitt 
bis zu zwei Wochen früher zu uns zurück und 
reisen einige Tage später ab. Die Witterung 
scheint ihnen einen längeren Aufenthalt zur 
Brutzeit in unseren Breiten zu bescheren“, ver-
mutet der NABU-Vogelexperte Stefan Bosch.

HAUPTREISEZEIT IM AUGUST
Im August und September ist die Hauptreisezeit 
der Vögel. Den Startimpuls zum Abflug geben 
genetische Informationen, die abnehmende 

Tageslänge und das schwindende Nahrungsan-

gebot. Die Mauersegler gehören zu den ersten 

Brutvögeln, die Baden-Württemberg verlassen. 

Sie versorgen zwischen Mai und Juli eine Brut 

und fliegen danach gen Süden.

BADEN-WÜRTTEMBERG IST  
VOGELRASTPLATZ
Für durchziehende Vogelarten aus Nord und 

Ost, wie Mäusebussard, Turmfalke, Kiebitz oder 

Haus- und Gartenrotschwanz, ist Baden-Würt-

temberg ein wichtiger Rastplatz. Sie profitieren 

hier von naturnahen Landschaften, wie Wie-

sen, Feuchtgebieten, Äckern und Seen. Nach 

dem Mauersegler kehren uns im August Wen-

dehals und Waldlaubsänger, Uferschwalbe und 

die kleine Gartengrasmücke den Rücken. Viele 

Schwalben brüten zwei- bis dreimal und ver-

sorgen noch hungrig bettelnde Jungvögel im 

Nest. Rauch- und Mehlschwalbe verlassen uns 

daher erst im September. (NABU/red)

Die Mauersegler sind bereits auf dem Weg in 
Richtung Äquator. Erst im September verlässt 
die Rauchschwalbe Baden-Württemberg.  Ende 
August ziehen die Weißstörche in den Süden.

Foto: NABU Fotonatur

Für den Hausrotschwanz ist Baden-
Württemberg ein wichtiger Rastplatz 
auf dem Weg in den Süden.
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Impressionen vom Forum für Gesellschaftlichen Zusammenhalt 2022 in Baden-Baden.

Buchen
Sie jetzt Ihre
kostenlosen
Tickets!

12. Oktober 2024 • Liederhalle Stuttgart
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Unsere Partner

30+
35+

1.000+

Für wen?
Tausende Menschen in Baden-Württemberg engagieren
sich ehrenamtlich. Ihr Herz schlägt für das Miteinander. Am
12. Oktober 2024 stellt die Nussbaum Stiftung beim Forum
für Gesellschaftlichen Zusammenhalt das ehrenamtliche
Engagement in den Mittelpunkt – und ebenso die Men-
schen, Organisationen und Ideen drumherum.

Die kostenfreie Tageskonferenz ist offen für Menschen,
deren Herz für das Miteinander schlägt. Zum Beispiel,
weil sie sich ehrenamtlich in einem Verein engagieren.
Oder weil sie sich mit der Zukunft und den Herausforde-
rungen des Ehrenamts beschäftigen. Oderweil sie lernen
wollen, welche Ideen andere Organisationen verfolgen.

Wenn auch Sie zu diesen Menschen gehören, knüpfen
Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich mit Gleichge-
sinnten aus.

Inspirierende
Partnerschaften
Auf dem Marktplatz des Engagements lernen
Sie über 30 spannende Organisationen und ihre
Angebote kennen.

Spannende
Impulse
Gewinnen Sie auf dem Symposium wertvolle Ideen und
Impulse aus über 35 Expertenvorträgen, Workshops
und Talkrunden.

Wertvolle
Kontakte
Wir freuen uns auf über 1.000 Gäste, Expert:innen,
Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
und Menschen aus derWelt des Ehrenamts.

Was erwartet Sie?

Abend-Highlight

Ein Highlight zum Abschluss des Tages ist
die Verleihung des NUSSBAUM Awards. Am
Abend küren wir aus über 250 Einreichungen
je eine Organisation mit dem NUSSBAUM
Award bzw. Jugend Award.

forum-gesellschaft-zusammenhalt.de

12. OKTOBER 2024
LIEDERHALLE STUTTGART

Buchen Sie jetzt Ihre
kostenlosen Tickets!
https://forum-gesellschaft-zusammenhalt.de/
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

Grabmale
Fensterbänke
Treppenbeläge
79261 Gutach-Bleibach

Am Vogelhof 1 · Tel. 07685 442 · Fax 7560

zusätzlich

10%
Rabatt für

Abonnenten von
Nussbaum

Medien

Erstklassiger Weingenuss
mit 0,0 Prozent

Geschmack
braucht
keinen Alkohol

Jetzt entdecken

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Unser
Wein

mit der Sonne gekeltert.
Trauben reifen in der Sonne. Um aus den Trauben guten Wein
zu machen, brauchen wir Energie. Diese Energie liefert uns
auch die baden-württembergische Sonne.
Wein von hier mit Energie von hier.

Oberkircher

Wir alle machen
Erneuerbare zur Tradition.
www.erneuerbare-zur-tradition-machen.de

FOLGE JETZT DEINEN

Deine Plattform für alle 
regionalen Events und News 
aus Sport und Kultur. 

VEREINEN
AUF

Erhalte immer alle Neuigkeiten 
deiner Vereine auf NUSSBAUM 
mit der neuen „Folgen“-Funktion.

JETZT ENTDECKEN
www.nussbaum.de

Folgen

FOLGE JETZT DEINEN

Deine Plattform für alle 
regionalen Events und News 
aus Sport und Kultur. 

VEREINEN
AUF

Folgen

GESCHÄFTSANZEIGEN


